
Allgemeine Nebenbestimmungen 
für Zuwendungen zur Projektförderung 

an Gemeinden 
(ANBest-G) 

 
Die ANBest-G enthalten Nebenbestimmungen (Bedingun-
gen und Auflagen) i.S. des § 36 Verwaltungsverfahrensge-
setz (VwVfG) NRW sowie notwendige Erläuterungen. Die 
Nebenbestimmungen sind Bestandteil des Zuwendungs-
bescheides, soweit dort nicht ausdrücklich etwas anderes 
bestimmt ist. 
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1 Anforderung und Verwendung der Zuwendung 
1.1 Die Zuwendung darf nur zur Erfüllung des im Zuwen-

dungsbescheid bestimmten Zwecks verwendet werden. 
Die Zuwendung ist  wirtschaftlich und sparsam zu ver-
wenden. 

 
1.2 Alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden 

Einnahmen (insbesondere Zuwendungen, Leistungen 
Dritter, Beiträge und Spenden)  und der Eigenanteil d. 
Zuwendungsempfängers/in sind als Deckungsmittel für al-
le mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden 
Ausgaben einzusetzen. Der Finanzierungsplan ist hin-
sichtlich des Gesamtergebnisses verbindlich. 

 
1.3 Die Ausführung einer Baumaßnahme muss der der Bewil-

ligung zugrundeliegenden Planung sowie den techni-
schen Vorschriften entsprechen. Von den Bauunterlagen 
darf  nur  insoweit abgewichen werden, als die Abwei-
chung nicht erheblich ist. Eine Abweichung ist erheblich, 
wenn sie zu einer wesentlichen Änderung  des Bau- 
und/oder Raumprogramms (baufachlich) führt und/oder 
das Gesamtergebnis des Finanzierungsplans überschrit-
ten wird. 

 
1.4 Die Zuwendung darf nur soweit und nicht eher angefor-

dert werden, als sie innerhalb von zwei Monaten nach der 
Auszahlung für fällige Zahlungen benötigt wird. Die Anfor-
derung jedes Teilbetrages muss die zur Beurteilung des 
Mittelbedarfs erforderlichen Angaben enthalten. Im Übri-
gen darf die Zuwendung wie folgt in Anspruch genommen 
werden: 

1.4.1 bei Anteil- oder Festbetragsfinanzierung anteilig mit et-
waigen Zuwendungen anderer Zuwendungsgeber und 
den vorgesehenen eigenen und sonstigen Mitteln d. 
Zuwendungsempfängers/in, 

1.4.2 bei Fehlbedarfsfinanzierung, wenn die vorgesehenen 
eigenen und sonstigen Mittel d. Zuwendungsempfän-
gers/in verbraucht sind. Wird ein im Haushaltsjahr zu de-
ckender Fehlbedarf anteilig durch mehrere Zuwendungs-
geber finanziert, so darf die Zuwendung nur anteilig mit 
den Zuwendungen der anderen Zuwendungsgeber ange-
fordert werden. 

 

1.5 Bei der Förderung von Hochbauvorhaben erfolgt die 
Auszahlung in folgenden Teilbeträgen: 
35 v.H. der Zuwendung nach Vergabe des Rohbauauftra-
ges, 
35 v.H. der Zuwendung nach Anzeige der Fertigstellung 
des Rohbaues, 
30 v.H. der Zuwendung nach Anzeige der abschließenden 
Fertigstellung der genehmigten baulichen Anlagen. 
Nr. 1.4 Satz 2 gilt entsprechend. 
 

1.6 Bei Fortsetzungsmaßnahmen im Rahmen der Betriebs-
kostenbezuschussung (Festbetragsfinanzierung) von Per-
sonal- und Sachausgaben werden die Zuwendungen an-
teilig zum 1.5. und 1.10. des Haushaltsjahres ohne Anfor-
derung ausgezahlt. 

 
2 Nachträgliche Ermäßigung der Ausgaben oder Ände-

rung der Finanzierung 
Ermäßigen sich nach der Bewilligung die in dem Finanzie-
rungsplan veranschlagten Gesamtausgaben für den Zu-
wendungszweck, erhöhen sich die Deckungsmittel oder 
treten neue Deckungsmittel hinzu, so ermäßigt sich - au-
ßer bei einer Festbetragsfinanzierung - die Zuwendung 
 

2.1 bei Anteilfinanzierung anteilig mit etwaigen Zuwendungen 
anderer Zuwendungsgeber und den vorgesehenen eige-
nen und sonstigen Mitteln d. Zuwendungsempfängers/in, 

2.2 bei Fehlbedarfsfinanzierung um den vollen in Betracht 
kommenden Betrag. 

 
3 Vergabe von Aufträgen 
3.1 Bei der Vergabe von Aufträgen zur Erfüllung des Zuwen-

dungszwecks sind die nach dem Gemeindehaushalts- 
recht anzuwendenden Vergabegrundsätze zu beachten. 

 
3.2 Verpflichtungen d. Zuwendungsempfängers/in, auf-

grund des § 98 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen (GWB) und der Vergabeverordnung 
(VgV) die Abschnitte 2 ff. der VOB/A bzw. VOL/A oder 
die VOF anzuwenden oder andere Vergabebestim-
mungen einzuhalten, bleiben unberührt. 

 
4 Zur Erfüllung des Zuwendungszwecks beschaffte 

Gegenstände 
Gegenstände, die zur Erfüllung des Zuwendungszwecks 
erworben oder hergestellt werden, sind für den Zuwen-
dungszweck zu verwenden. D. Zuwendungsempfänger/in 
darf über sie vor Ablauf der im Zuwendungsbescheid 
festgelegten zeitlichen Bindung nicht verfügen. 

 
5 Mitteilungspflichten d. Zuwendungsempfängers/in 
 D. Zuwendungsempfänger/in ist verpflichtet, unverzüglich 

der Bewilligungsbehörde anzuzeigen, wenn  
5.1 sie oder er nach Vorlage des Finanzierungsplans weitere 

Zuwendungen für denselben Zweck bei anderen öffentli-
chen Stellen beantragt oder von ihnen erhält oder wenn  
sie oder er – ggf. weitere – Mittel von Dritten erhält, 

5.2 der Verwendungszweck oder sonstige für die Bewilligung 
der Zuwendung maßgebliche Umstände sich ändern oder 
wegfallen, 

5.3 sich herausstellt, daß der Zuwendungszweck nicht oder 
mit der bewilligten Zuwendung nicht zu erreichen ist, 

5.4 die angeforderten oder ausgezahlten Beträge in den 
Fällen der Nr. 1.4 nicht innerhalb von zwei Monaten nach 
Auszahlung verbraucht werden können, 

5.5 Gegenstände nicht mehr entsprechend dem Zuwen-
dungszweck verwendet oder nicht mehr benötigt werden. 

 
6 Rechnungslegung (Baumaßnahmen) 
6.1 D. Zuwendungsempfänger/in muss für jede Baumaßnah-

me eine Baurechnung führen. Besteht eine Baumaßnah-
me aus mehreren Bauobjekten/Abschnitten, sind getrenn-
te Baurechnungen zu führen. 
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6.2 Die Baurechnung besteht aus 
6.2.1 dem Bauausgabebuch (bei Hochbauten nach DIN 276 

gegliedert, bei anderen Bauten nach Maßgabe des Zu-
wendungsbescheides); werden die Einnahmen und  Aus-
gaben für das geförderte Bauobjekt von anderen Bu-
chungsvorfällen getrennt nachgewiesen, entsprechen die 
Bücher unmittelbar oder durch ergänzende Aufzeichnun-
gen den Inhalts- und Gliederungsansprüchen und können 
sie zur Prüfung dem Verwendungsnachweis beigefügt 
werden, so braucht ein gesondertes Bauausgabebuch 
nicht geführt zu werden, 

6.2.2 den Rechnungsbelegen, bezeichnet und geordnet ent-
sprechend Nr. 6.2.1, 

6.2.3 den Abrechnungszeichnungen und Bestandsplänen, 
6.2.4 den Verträgen über die Leistungen und Lieferungen mit 

Schriftverkehr, 
6.2.5 den bauaufsichtlichen Genehmigungen, 
6.2.6 dem Zuwendungsbescheid und den Schreiben über die 

Bereitstellung der Mittel, 
6.2.7 den geprüften, dem Zuwendungsbescheid zugrundege-

legten Bauunterlagen, 
6.2.8 der Berechnung der ausgeführten Flächen und des 

Rauminhalts nach DIN 277 (nur bei Hochbauten) und bei 
Wohn- bauten die Wohn- und Nutzflächenberechnung 
nach DIN 283, 

6.2.9 dem Bautagebuch. 
 
7 Nachweis der Verwendung 
7.1 Die Verwendung der Zuwendung ist bei Investitionsmaß-

nahmen innerhalb von sechs Monaten nach Erfüllung des 
Zuwendungszwecks, spätestens jedoch mit Ablauf des 
sechsten auf den Bewilligungszeitraum folgenden Monats 
der Bewilligungsbehörde nachzuweisen (Verwendungs-
nachweis). Bei der Förderung von Betriebskosten (Perso-
nal- und Sachausgaben) ist der Verwendungsnachweis 
innerhalb von drei Monaten nach Abschluss der Maß-
nahme, spätestens jedoch mit Ablauf des dritten Monats 
nach Ablauf des Haushaltsjahres vorzulegen. 

 
7.2 Der Verwendungsnachweis besteht aus einem Sachbe-

richt und einem zahlenmäßigen Nachweis. Auf die  Vorla-
ge der Bücher und Belege wird verzichtet. In dem Ver-
wendungsnachweis ist zu bestätigen, dass die Ausgaben 
notwendig waren, dass wirtschaftlich und sparsam verfah-
ren worden ist und die Angaben mit den Büchern und Be-
legen übereinstimmen. 

 
7.3 In dem Sachbericht sind die Verwendung der Zuwendung 

sowie das erzielte Ergebnis kurz darzustellen. Soweit 
technische Dienststellen d. Zuwendungsempfängers/in 
beteiligt waren, sind die Berichte dieser Stellen beizufü-
gen. 

 
7.4 In dem zahlenmäßigen Nachweis sind die Einnahmen und 

Ausgaben entsprechend der Gliederung des Finanzie-
rungsplans summarisch auszuweisen. Der Nachweis 
muss alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhän-
genden Einnahmen (insbes. Zuwendungen, Leistungen 
Dritter, Spenden und eigene Mittel) und Ausgaben enthal-
ten. Soweit d. Zuwendungsempfänger/in die Möglichkeit 
zum Vorsteuerabzug nach § 15 Umsatzsteuergesetz hat, 
sind nur die Entgelte (Preise ohne  Umsatzsteuer) nach-
zuweisen. 

 
7.5 D. Zuwendungsempfänger/in hat die Belege fünf Jahre 

nach Vorlage des Verwendungsnachweises aufzubewah-
ren, sofern nicht nach steuerrechtlichen oder anderen 
Vorschriften eine längere Aufbewahrungsfrist bestimmt  
ist. Zur Aufbewahrung können auch Bild- oder Datenträ-
ger verwendet werden. Das Aufnahme- und Wiedergabe-
verfahren muss den Grundsätzen einer für die Gemein-
den (GV) allgemein zugelassenen Regelung entsprechen. 

7.6 Darf d. Zuwendungsempfänger/in zur Erfüllung des Zu-
wendungszwecks Mittel an Dritte weiterleiten, sind die von 
den empfangenden Stellen ihr oder ihm zu erbringenden 
Verwendungsnachweise dem  Verwendungsnachweis 
nach Nr. 7.1 beizufügen. 

 
8 Prüfung der Verwendung 
8.1 Die Bewilligungsbehörde ist berechtigt, Bücher, Belege 

und sonstige Geschäftsunterlagen zur Prüfung anzufor-
dern sowie die Verwendung der Zuwendung durch Ein- 
sicht in die Bücher und sonstigen Geschäftsunterlagen 
örtlich zu prüfen oder durch Beauftragte prüfen zu lassen. 
D. Zuwendungsempfänger/in hat die erforderlichen Unter-
lagen bereitzuhalten und die notwendigen Auskünfte zu 
erteilen. 

 
8.2 Der Landesrechnungshof ist berechtigt, bei allen Zuwen-

dungsempfängern/innen zu prüfen. Die überörtliche Prü-
fung nach den Vorschriften der Gemeindeordnung bleibt 
unberührt. 

 
8.3 Der Europäische Rechnungshof ist berechtigt, bei d. 

Zuwendungsempfänger/in zu prüfen, soweit die Ausgaben 
ganz oder teilweise zu Lasten des Haushalts der Europäi-
schen Gemeinschaft geleistet werden. 

 
9 Erstattung der Zuwendung, Verzinsung 
9.1 Die Zuwendung ist unverzüglich zu erstatten, soweit ein 

Zuwendungsbescheid nach Verwaltungsverfahrensrecht 
(insbesondere §§ 48, 49 VwVfG. NRW.) oder anderen 
Rechtsvorschriften mit Wirkung für die  Vergangenheit   
zurückgenommen oder widerrufen wird oder sonst un-
wirksam wird. 

 
9.2 Der Erstattungsanspruch wird insbesondere festgestellt 

und geltend gemacht, wenn 
9.2.1 eine auflösende Bedingung eingetreten ist (z.B. nachträg-

liche Ermäßigung der Ausgaben oder Änderung der Fi-
nanzierung nach Nr. 2), 

9.2.2 die Zuwendung durch unrichtige oder unvollständige 
Angaben erwirkt worden ist, 

9.2.3 die Zuwendung nicht oder nicht mehr für den vorgesehe-
nen Zweck verwendet wird. 

 
9.3 Ein Widerruf mit Wirkung für die Vergangenheit kann auch 

in Betracht kommen, soweit d. Zuwendungsempfänger/in 
9.3.1 in den Fällen der Nr. 1.4 Satz 1 ausgezahlte Beträge nicht 

innerhalb von zwei Monaten nach Auszahlung zur Erfül-
lung des Zuwendungszwecks verwendet 
oder 

9.3.2 Auflagen nicht oder nicht innerhalb einer gesetzten Frist 
erfüllt, insbesondere den vorgeschriebenen Verwen-
dungsnachweis nicht rechtzeitig vorlegt, die Vergabe-
grundsätze nicht beachtet (Nr. 3.1) oder Mitteilungspflich-
ten (Nr. 5) nicht rechtzeitig nachkommt. 

 
9.4 Der Erstattungsanspruch ist mit 5 Prozentpunkten über 

dem Basiszinssatz jährlich zu  verzinsen (§ 49a Abs. 3 
Satz 1 VwVfG. NRW.). 

 
9.5 Werden ausgezahlte Beträge in den Fällen der Nr. 1.4 

Satz 1 nicht innerhalb von zwei Monaten nach der Aus-
zahlung zur Erfüllung des Zuwendungszwecks verwendet 
und wird der Zuwendungsbescheid nicht zurückgenom-
men oder widerrufen, können für die Zeit von der Auszah-
lung bis zur zweckentsprechenden Verwendung ebenfalls 
Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basis-
zinssatz jährlich verlangt werden (§ 49a Abs. 4 VwVfG. 
NRW.). Entsprechendes gilt, wenn die Zuwendung in An-
spruch genommen wird, obwohl etwaige Zuwendungen 
anderer Zuwendungsgeber, vorgesehene eigene oder 
sonstige Mittel d. Zuwendungsempfängers/in anteilig oder 
vorrangig einzusetzen sind. 
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